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BürgerService Zulassung

Wer ist wo und wann 
für Sie da?

BürgerService Zulassung

Was ist neu für Sie?
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BürgerService Zulassung
Bahnhofstraße 80		
87435 Kempten (Allgäu)

Service-Telefon 0831/2525-1800 
Telefax 0831/2525-1830
E-Mail buergerservice-zulassung
@kempten.de
www.buergerservice-zulassung.de

Öffnungszeiten
Mo 	 7.30 – 17.00 Uhr
Di 	 7.30 – 15.00 Uhr
Mi | Do 	7.30 – 16.00 Uhr
Fr	 7.30 – 12.30 Uhr

BürgerService Zulassung

BürgerService 
Zulassung

Bus und Bahn 
Mit dem Stadtbus erreichen Sie 
uns mit der Linie 4 oder 6, 
Haltestelle Zulassungsstelle in 
der Bahnhofstraße. Zu Fuß 
sind es vom Hauptbahnhof ca. 
5 Minuten.

Parken
Für Autofahrer stehen kostenfreie 
Parkplätze vor dem Haus zur 
Verfügung. 

Wie und wo Sie uns 
erreichen

BürgerService
Zulassung

Eine Information der 
Kfz-Zulassungsbehörden
der Stadt Kempten (Allgäu) und
des Landratsamtes Oberallgäu

Kempten (Allgäu)Sonthofen

Balderschwang
Blaichach
Bolsterlang	
Burgberg i. Allgäu	
Fischen i. Allgäu
Bad Hindelang	
Immenstadt i. Allgäu
Missen-Wilhams
Obermaiselstein
Oberstaufen	
Oberstdorf	
Ofterschwang
Rettenberg	
Sonthofen
Wertach

BürgerService

Oberallgäuer Platz 2
87527 Sonthofen	

08321/612-900

08321/612-350

buergerservice@
lra-oa.bayern.de

www.buergerservice
-zulassung.de 

Mo 	 7.30 –	17.00 h
Di 	 7.30 – 	14.30 h 
Mi | Do	7.30 – 	16.00 h
Fr 	 7.30 – 	12.30 h

Di | Mi | Do  –	16.30 h

Kempten (Allgäu)
Altusried
Betzigau
Buchenberg
Dietmannsried
Durach
Haldenwang
Lauben
Oy-Mittelberg
Sulzberg
Waltenhofen
Weitnau
Wiggensbach
Wildpoldsried

BürgerService
Zulassung

Bahnhofstraße 80		
87435 Kempten

0831/2525-1800

0831/2525-1830

buergerservice
-zulassung@kempten.de

www.buergerservice
-zulassung.de

Mo  		  7.30 – 17.00 h
Di 		  7.30 – 15.00 h
Mi | Do 	7.30 – 16.00 h
Fr 		  7.30 – 12.30 h

Termin online 
vereinbaren

Wunschkenn-
zeichen online
reservieren

Feinstaub-
plakette online 
bestellen

Wir sind länger 
für Sie da

Unser Service-
Telefon

Mit einer Terminreser-
vierung  verkürzen Sie 
Ihre Wartezeit im Bür-
gerService Zulassung. 

Zu Hause suchen Sie 
bequem nach Ihrem 
persönlichen Wunsch-
kennzeichen. Für die 
Reservierung genügt 
ein Mausklick.

Ein Besuch im Bürger-
Service Zulassung ist 
dazu nicht notwendig. 
Die Plakette schicken 
wir Ihnen gerne nach 
Hause.

Auf der Rückseite dieser 
Broschüre finden Sie 
unsere neuen Öffnungs-
zeiten. Montag bis 
Freitag haben wir für Sie 
jetzt 39 Stunden und 
mittags durchgehend 
geöffnet.

Unter einer zentralen 
Rufnummer beant-
worten unsere Mitar-
beiter kompetent Ihre 
Fragen. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf unter 
0831/2525-1800.

Ihr Wohnort

Ihre Zulassung

Anschrift

Service-Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Öffnungszeiten

Service-Telefon
zusätzlich
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BürgerService Zulassung

Die neuen Fahrzeug-
papiere

p Zulassungsbescheinigung Teil I, Vorderseite

p Zulassungsbescheinigung Teil I, Rückseite

Zulassungsbescheinigung Teil II u

Das ist wichtig für Sie

Sie verkaufen ein 
Fahrzeug

Sie wechseln die 
Fahrzeugversicherung

Sie sind minderjähriger 
Fahrzeughalter

Schließen Sie bitte einen ordnungsge-
mäßen schriftlichen Kaufvertrag ab 
(insbesondere mit vollständigen Adressen 
und den Unterschriften von Käufer und 
Verkäufer). Lassen Sie sich vom Käufer 
den Erhalt der Zulassungsbescheinigung 
Teil I und Teil II schriftlich bestätigen.
Erst mit Eingang einer entsprechenden 
Verkaufsanzeige bei uns endet Ihre Steu-
erpflicht.
Wir empfehlen Ihnen, das Fahrzeug vor 
dem Verkauf außer Betrieb zu setzen. 
Alternativ können Käufer und Verkäufer 
gemeinsam das Fahrzeug bei uns auf den 
neuen Halter umschreiben, so dass auch 
die Versicherungspflicht auf den neuen 
Halter übergeht.

Die neue elektronische Versicherungsbe-
stätigung (ehemals Doppelkarte) muss 
bei uns vorliegen, bevor die alte Versi-
cherung abgelaufen ist, da wir sonst das 
Fahrzeug kostenpflichtig außer Betrieb 
setzen müssen.

Soll ein Fahrzeug auf einen minderjäh-
rigen Halter zugelassen werden, benöti-
gen wir beide Ausweise der Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten oder des Vormunds 
sowie deren Unterschriften.

Neue Fahrzeugpapiere 
Mit der Einführung 
neuer Fahrzeugpapiere 
zum 1. Oktober 2005 
wurde der bisherige 
Fahrzeugbrief durch die 
Zulassungsbescheini-
gung Teil II (ZB II) und 
der bisherige Fahrzeug-
schein durch die Zulas-
sungsbescheinigung 
Teil I (ZB I) ersetzt.

Angaben in beiden 
Zulassungsbescheini-
gungen müssen aktuell 
sein
Die Angaben in diesen 
amtlichen Dokumenten 
(Name und Adresse) 
müssen immer den 
tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechen.
Der Fahrzeughalter bzw. 
Eigentümer ist ver-
pflichtet, Änderungen 
unverzüglich durch die 
Zulassungsbehörde 
eintragen zu lassen.
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Unsere Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II (ehemals Kfz-Brief) 
Betriebserlaubnis · CoC-Papier oder Einzelgutachten

EWG-Übereinstimmungserklärung (CoC = Certificate of Conformity) 
für PKW zwingend erforderlich

Zulassungsbescheinigung Teil I (ehemals Kfz-Schein) 
mit Vermerk der Außerbetriebsetzung

Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) 
ehemals Doppelkarte, ggf. Saisonzeitraum beachten

Einzugsermächtigung 
für das Finanzamt

Befreiung vom Steuergeheimnis 
falls Zulassung auf andere Person erfolgen soll  

Kennzeichenschilder

Hauptuntersuchung
(HU)                

Verwertungsnachweis
Verbleibserklärung

Personalausweis 
ersatzweise Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung

Vollmacht
falls Vorgang für andere Person erfolgen soll 

Gutachten 
der technischen Prüfstelle

Gewerbeanmeldung bei Firmen;
aktueller HR-Auszug bei GmbH, KG etc. (nicht älter als 1 Jahr)

GbR-Vertrag Vollmacht aller Partner mit Einzugsermächtigung und 
Befreiung Steuergeheimnis, Nachweis über Vertretungsberechtigung

Versicherungsbestätigung 
mit/ohne Vermerk Selbstfahrermietfahrzeug                         

Schriftliche Anzeige/Abmeldung 
Selbstfahrermietfahrzeug       

Ihre erforderlichen
Dokumente


